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Bekanntmachung 

 

der Satzung über eine Veränderungssperre 

 im Geltungsbereich des  

Bebauungsplanes Nr. 623.02 – Hohenzollernstraße / Rudolfstraße – 
 
 
Aufgrund der §§ 14 Absatz 1 und 16 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634 ) in Verbindung mit den §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994, Seite 666) hat der Rat der Stadt Velbert in 
seiner Sitzung am 26.02.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich  

Der von der Veränderungssperre betroffene Geltungsbereich ist im beiliegenden Lageplan, der 
Bestandteil der Satzung ist, dargestellt und wird begrenzt  

- im Norden und Nordosten durch die Rudolfstraße,  
- im Südosten durch die Flurstücksgrenzen der Flurstücke Nr. 169, 62, 178 und 128/59 

(Gemarkung Velbert, Flur 14)  
- im Südwesten durch die Flurstücksgrenzen des Flurstücke Nr. 128/59 und 127/59 (Gemar-

kung Velbert, Flur 14) und 
- im Westen durch die Hohenzollernstraße 

 

§ 2 Inhalt der Veränderungssperre  

(1)  Im Geltungsbereich dürfen 

a)  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden;  

b)  erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig ist, nicht vorgenommen werden.  

(2)  Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde Ausnahmen zulassen, wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entge-
genstehen.  

 
(3)  Von der Veränderungssperre werden nicht berührt  
 

a)  Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
wurden;  

b)  Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher zulässigerweise ausgeübten 
Nutzung.  
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§ 3 Inkrafttreten  

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Rechts-
kraft des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 623.02 – Hohenzollernstraße / Rudolf-
straße –, spätestens jedoch nach zwei Jahren, außer Kraft. 
 

Der Lageplan wird vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung bei der Stadtverwal-

tung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Velbert, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten, über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft ge-
geben. 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über eine Veränderungssperre wird hiermit nach § 16 Absatz 2 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023) in der derzeit 
gültigen Fassung wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften gegen diesen Satzungsbeschluss nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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3. Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwai-

ger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungs-
sperre und des § 18 Absatz 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei 
nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen. 

 
 
Velbert, den 07.03.2019 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung  

 

der Satzung über eine Veränderungssperre 

 im Geltungsbereich des  

Bebauungsplanes Nr. 691.01 – Friedrichstraße / Thomasstraße - 
 
Aufgrund der §§ 14 Absatz 1 und 16 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW 1994, Seite 666) hat der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung am  
26.02.2019 folgende Satzung beschlossen.  

§ 1 Geltungsbereich  

Der von der Veränderungssperre betroffene Geltungsbereich ist im beiliegenden Lageplan, der 
Bestandteil der Satzung ist, dargestellt und wird begrenzt  

- im Norden durch die Sternbergstraße, 
- im Westen durch die Thomasstraße, 
- im Süden durch die Poststraße und Kolpingstraße und  
- im Osten/ Nordosten durch die südwestlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke Gemar-

kung Velbert, Flur 38, Flurstücke 820, 838, 891 und 893. 
 

§ 2 Inhalt der Veränderungssperre  

(1)  Im Geltungsbereich dürfen  

a)  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden;  

b)  erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig ist, nicht vorgenommen werden.  

(2)  Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde Ausnahmen zulassen, wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entge-
genstehen.  

 
(3)  Von der Veränderungssperre werden nicht berührt  
 

a)  Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
wurden;  

b)  Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher zulässigerweise ausgeübten 
Nutzung.  

 
 

§ 3 Inkrafttreten  

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Rechts-
kraft des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 691.01 – Friedrichstraße / Thomasstra-
ße –, spätestens jedoch nach zwei Jahren, außer Kraft. 
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Der Lageplan wird vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung bei der Stadtverwal-

tung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Velbert, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten, über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft ge-
geben. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über eine Veränderungssperre wird hiermit nach § 16 Absatz 2 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023) in der derzeit 
gültigen Fassung wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften gegen diesen Satzungsbeschluss nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
    

Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 
43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 

 
2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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3. Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungs-
sperre und des § 18 Absatz 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei 
nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen. 

 
 

 
Velbert, den 07.03.2019 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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O r d n u n g s b e h ö r d l i c h e  V e r o r d n u n g 

 

über die Verkaufsstellenöffnung am 

05.05.2019 im Zusammenhang mit 

dem Fest „Europatagfest – Wir leben 

Europa“ 2019 mit Ehrenamtsmeile in 

Velbert-Mitte 

 
vom 05.03.2019 

 
§ 1 

 

(1) Die Verkaufsstellen in Velbert-Mitte dürfen im Bereich 
 

 Friedrichstraße zwischen Thomasstraße und Am weißen Stein 
 

 Thomasstraße bis Poststraße 
 

 Poststraße zwischen Friedrichstraße und Thomasstraße 
 

 Kolpingstraße zwischen Friedrichstraße und Mittelstraße 
 

 Bahnhofstraße zwischen Friedrichstraße und Kölverstraße 
 

 Nedderstraße zwischen Friedrichstraße und Hofstraße 
 

 Kurze Straße zwischen Friedrichstraße und Oststraße 
 

 Blumenstraße zwischen Friedrichstraße und Blumenstraße Nr. 4 
 

 Grünstraße zwischen Offerstraße und Oststraße 
 

am Sonntag, den 05. Mai 2019 im Zusammenhang mit dem Fest „Europatagfest 
– Wir leben Europa“ 2019 mit Ehrenamtsmeile in der Zeit von 13.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geöffnet sein. 

 
§ 2 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außer-

halb der nach § 1 zugelassenen Geschäftszeiten bzw. Örtlichkeiten offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 12 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 

5.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Vel-
bert in Kraft.  
 
Velbert, den 05.03.2019 
 
Stadt Velbert als örtliche Ordnungsbehörde 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Velbert, 05.03.2019 
 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
 
 

------------------------------------ 
 
 

Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit  § 10 LZG 
NRW in der zur Zeit gültigen Fassung wird der Gewerbesteuerbescheid der Stadt Velbert für das 
Veranlagungsjahr 2017 vom 22.02.2019 für 
 

Dariusz Walkowiak 
– Kassenzeichen 931.7076.4 – 

(zuletzt bekannte Anschrift war Langenberger Str.180, 42551 Velbert) 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Steuerpflichti-
gen nicht festgestellt werden konnte. 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Velbert – Steueramt –, Thomasstraße 1 A, Zimmer U 
134 und U 135 von dem Steuerpflichtigen eingesehen werden. 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. 
 
 
Velbert, 06.03.2019 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Sammek (Sachbearbeiterin) 


